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Stand: 15.12.2003 
 

Verordnung 
 

über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung 
in der Stadt Stadthagen 

 
 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes in Verbindung mit 
§ 40 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung und § 52 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Straßengesetzes hat der Rat der Stadt Stadthagen in seiner Sitzung am 15.12.2003 für das 
Gebiet der Stadt Stadthagen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Art der Reinigung 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere die Beseitigung von Schmutz, Laub, Papier, sons-

tigem Unrat und Unkraut sowie die Beseitigung von Schnee und Eis, ferner bei Glätte das 
Bestreuen der Gehwege, gemeinsamen Rad- und Gehwege (§ 41 Abs. 2 Nr. 5 der Straßen-
verkehrsordnung), Fußgängerüberwege und gefährlichen Fahrbahnstellen mit nicht unbedeu-
tendem Verkehr. 
 

(2) Besondere Verunreinigungen wie z.B. durch Bauarbeiten, durch An- oder Abfuhr von festen 
Brennstoffen, durch Unfälle oder Tiere sind unverzüglich zu beseitigen. Trifft die Reinigungs-
pflicht nach anderen Vorschriften des öffentlichen Rechts (z.B. § 17 Niedersächsisches Stra-
ßengesetz oder § 32 Straßenverkehrsordnung) einen Dritten, so geht dessen Pflicht zur Reini-
gung vor. 
 

(3) Bei der Reinigung ist Staubentwicklung zu vermeiden. 
 

(4) Schmutz, Laub, Papier, sonstiger Unrat und Unkraut sowie Schnee und Eis dürfen nicht dem 
Nachbarn zugekehrt oder in die Rinnsteine, Gossen, Gräben oder Einlaufschächte der Kanali-
sation gekehrt werden. 

 
§ 2 

Maß und räumliche Ausdehnung der Reinigung 
 
(1) Zu den der Straßenreinigung unterliegenden Straßen gehören die öffentlichen Straßen, Gas-

sen, Wege und Plätze einschließlich der Fahrbahnen, Gehwege einschließlich gemeinsamer 
Rad- und Gehwege, Gossen, Radwege, Parkspuren, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheits-
streifen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 Nieders. Straßengesetz). Die Stadt 
Stadthagen führt zur Unterrichtung der Reinigungspflichtigen Übersichtskarten mit den Gren-
zen der geschlossenen Ortslage, die während der Dienststunden bei der Stadt Stadthagen, 
Rathauspassage 1, 31655 Stadthagen, eingesehen werden können. 
 

(2) Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile 
befestigt sind. Sie umfasst nicht die Reinigung der Straßenabläufe und Schlammfänge. 
 

(3) Soweit der Stadt Stadthagen die Straßenreinigung für Fahrbahnen einschließlich Gossen und 
Parkspuren, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen obliegt, führt sie diese für die im an-
liegenden Straßenverzeichnis unter a) aufgeführten Straßen, Wege und Plätze (Reinigungs-
klasse I) einmal, für die unter b) aufgeführten (Reinigungsklasse II) zweimal und einmal wö-
chentlich in allen übrigen im Straßenverzeichnis nicht ausdrücklich aufgeführten Straßen, We-
gen und Plätzen innerhalb der geschlossenen Ortslage (Reinigungsklasse III) durch. 
 

(4) Soweit die Straßenreinigung nach § 3 der Straßenreinigungssatzung der Stadt Stadthagen den 
Eigentümern der angrenzenden Grundstücke oder den ihnen gleichgestellten Personen über-
tragen worden ist, ist sie unbeschadet der Regelung in § 1 Abs. 2 und § 3 dieser Verordnung 
zweimal in der Woche, und zwar Mittwoch und Sonnabend, jeweils bis 08.30 Uhr durchzufüh-
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ren. 
Abweichend hiervon sind in den Hauptgeschäftsstraßen (Echternstraße, Klosterstraße, Krum-
me Straße, Marktstraße, Niedernstraße, Obernstraße, Straße Am Kirchhof – Fußgängerzone -, 
Querstraße, Rathauspassage) die Gehwege an jedem Werktag zu reinigen, und zwar bis 09.30 
Uhr; am Sonnabend sind die Gehwege zur Ladenschlusszeit erneut zu reinigen. Dies gilt auch 
für die Reinigung des 2 m breiten Streifens der Fußgängerzone unmittelbar entlang der zuge-
wandten Grundstücksgrenzen in der Breite des Grundstücks. 
 

(5) Die Gossen entlang von Fahrbahnen an qualifizierten Straßen werden von der Stadt Stadtha-
gen bei Bedarf gereinigt. 
 

(6) Die Reinigungspflicht der Eigentümer der angrenzenden Grundstücke oder der ihnen gleichge-
stellten Personen erstreckt sich, 

 
a) soweit die Stadt Stadthagen die Fahrbahnen einschließlich Gossen und Parkspuren, Grün-, 

Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen reinigt, auf die Geh- und Radwege 
 

b) in allen übrigen Fällen auch auf die Fahrbahnen einschließlich Gossen und Parkspuren, 
Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen bis zur Straßenmitte, bei Eckgrundstücken 
bis zum Kreuzungspunkt der Mittellinien der Fahrbahnen, jedoch auf die ganze Straßen-
breite einschließlich der Kreuzungs- und Einmündungsbereiche, soweit die Reinigungs-
pflicht nur für Grundstückseigentümer auf einer Straßenseite besteht. 

 
§ 3 

Winterdienst 
 
(1) Bei Schneefall sind Fußgängerüberwege und Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und 

Gehwege mit einer geringeren Breite als 1,50 m ganz, die übrigen mindestens in einer Breite 
von 1,50 m freizuhalten. In verkehrsberuhigten Bereichen ist der 1,50 m breite Streifen unmit-
telbar entlang der zugewandten Grundstücksgrenzen in der Breite des Grundstückes freizuhal-
ten. Dies gilt für die in der Anlage zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Stadthagen genann-
ten Gassen entsprechend. In der Fußgängerzone ist der 2 m breite Streifen der Fußgängerzo-
ne unmittelbar entlang der zugewandten Grundstücksgrenzen in der Breite des Grundstücks 
freizuhalten. Ist über Nacht Schnee gefallen, muss die Reinigung werktags bis 7.00 Uhr, sonn- 
und feiertags- bis 9.00 Uhr durchgeführt sein. 
 

(2) Die Gossen, Straßenabläufe und Hydranten sind schnee- und eisfrei zu halten. 
 

(3) Schnee und Eis dürfen nicht so gelagert werden, dass der Verkehr auf der Fahrbahn, dem 
Radweg oder dem Gehweg gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar be-
hindert wird. In den verkehrsberuhigten Bereichen ist der geräumte Schnee zur Seite der je-
weils äußeren Begrenzung der Verkehrsfläche hin aufzuschichten. In der Fußgängerzone ist 
der geräumte Schnee zur mittleren Restfläche hin aufzuschichten. 
 

(4) Sollte trotz der Schneeräumung während der in Absatz 1 genannten Zeiten auf den dort ge-
nannten Flächen Schneeglätte zurückbleiben oder Glatteis entstehen, sind diese Flächen mit 
Sand 
oder anderen abstumpfenden Mitteln so zu bestreuen, dass ein sicherer Weg vorhanden ist. 
 

(5) An Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und Schulbushaltestellen sind zur Sicherung des 
Fußgängertagesverkehrs die Gehwege so von Schnee und Eis freizuhalten und bei Glätte zu 
bestreuen, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang der Fußgänger gewährleistet ist. 
 

(6) Das Schneeräumen und Streuen nach den vorstehenden Absätzen ist bis 20.00 Uhr bei Bedarf 
zu wiederholen. 
 

(7) Zur Beseitigung von Eis und Schnee dürfen schädliche Chemikalien nicht verwendet werden, 
Streusalz nur, 
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a) in Ausnahmefällen, wenn mit anderen Mitteln und unzumutbarem Aufwand die Glätte nicht 
ausreichend beseitigt werden kann, und 
 

b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen einschl. gemeinsamer Rad- und Gehwege, wie z. B. 
Treppen, Rampen, Brückenauf- oder -abgängen, starken Gefälle – oder Steigungsstrecken     
oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 
 

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Streusalz bestreut oder salzhaltiger 
Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. 
 

(8) Bei einsetzendem Tauwetter sind die Gossen- und die Straßenabläufe von Schnee und Eis zu 
befreien. Rückstände von Streumaterial sind zu beseitigen, sobald Glättegefahr nicht mehr be-
steht. 

 
§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1 – 3 dieser Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten nach der 
Bußgeldvorschrift des § 59 des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung vom 10.11.1975 außer Kraft. 
 
 
 
Stadthagen, den 15.12.2003 
 
 
 
 
 
(Hoffmann) 
Bürgermeister 
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Straßenverzeichnis  
für die Straßenreinigung in der Stadt Stadthagen  
  
a.) Reinigungsklasse I  
  
Adolf-Schweer- Straße Feldstraße 

Am Bahnhof (Bahnhofstr. bis Hüttenstr.) Finkenstraße 

Am Finnenkamp Fröbelstraße 

Am Jägerhof (ausschl. private Stichwege) Gartenstraße 

Am Kirchhof (Schulstr. bis hinter den Fried- Georg-Bartels-Straße 

hof) Georg-Friedrich-Händel-Straße 

Am Krankenhaus Glatzer Straße 

Am Johannishof Gleiwitzer Straße 

Am Sonnenbrink Glückauf-Straße 

Am Stadtpark Goedeckestraße 

Am Ziegelhof Goethestraße 

An der Sandkuhle (ausschl. Nr. 9, 11, 12, 13,  Görlitzer Straße 

14, 15 und 17) Gretchenstraße 

Angerstraße Großes Klosterfeld 

Annaweg Gubener Straße 

Auf der Höhe Habichhorster Straße 

Bergstraße (ausschl. verkehrsberuhigte Teil- Hagenstraße (ausschl. verkehrsberuhigter  
strecke und Teilstrecke im OT Krebshagen) Bereich) 
Berliner Straße Hedwigstraße 

Beuthener Weg Herminenstraße (von der Loccumer Straße bis  
Bohnenstraße Teichstraße) 
Brandenburger Straße (bis Grundstück Nr. 1, Hertastraße 

ausschl. Reststrecke OT Brandenburg) Hinter der Burg (von Am Kirchhof bis Einfahrt 
Breslauer Straße Krankenhaus) 
Brunnenstraße Hüttenstraße 

Burchardstraße Im Stadtfelde 

Bussardweg (Teilstrecke in einer Länge von Industriestraße 

197 m von der Jahnstraße aus) Jahnstraße 

Bückeburger Straße  Jauerstraße 

Bürgermeister-Ocker-Straße Joh.-Seb.-Bach-Straße 

Büschingstraße Julianenstraße 

Danziger Straße Karolinenstraße 

Drosselgasse Kleestraße 

Dülwaldstraße Kleines Klosterfeld 

Eisenbahnstraße (bis einschl. Nr. 22) Kolberger Straße 

Elbinger Straße Königsberger Straße 

Emil-Biegel-Straße Kornstraße 

Enge Straße (bis zur Kurzen Straße) Körsestraße 

Enzer Straße (von Kreuzung Garten-/Seiler- Kösliner Weg 

straße bis Ortsdurchfahrtsgrenze, ausschl. Krebshäger Straße 

Nr. 186, 188 und 190) Kurze Straße 

Falkenweg Lange Straße 

Fasanenweg (ausschl. verkehrsberuhigte Landsbergstraße (außer verkehrsberuhigter 
Teilstrecke) Bereich) 
 



  5 

 
Lauenhäger Straße (bis Haus Nr. 107) Tilsiter Straße 

Leinenweberstraße Treischfeld 

Lerchenweg Tulpenweg 

Liegnitzer Straße Untere Straße 

Loccumer Straße (von Herminenstraße bis Veilchenweg 

Bahnhofstraße) Vornhäger Straße (von Julianenbrücke bis 

Lönsweg  Ortsdurchfahrtsgrenze) 
Luisenstraße Wallstraße 

Magdalenenstraße Weidenwinkel 

Magister-Koller-Straße Westernstraße 

Marienburger Straße Westphalstraße 

Marienstraße Wiegmannstraße 

Martin-Luther-Straße (bis 5 lfd. m über die Ein- Wiesenstraße (bis Nordgrenze Nr. 32) 
mündung der Georg-Friedrich-Händel-Straße) Wietersheimstraße 

Mittelstraße Wilhelm-Bartels-Straße 

Nelkenstraße Wilhelm-Busch-Straße 

Nordring Windmühlenstraße 

Nordsehler Straße (Nord-Ost Seite) Wippermannstraße 

Nordstraße Wollenweberstraße 

Obere Wallstraße  
Obernwöhrener Straße  
Ostring  
Parkstraße  
Pastor-Walzberg-Straße  
Pillauer Straße (von der Hüttenstr. 300 m in  
östl. Richtung)  
Probsthäger Straße  
Rosenweg  
Rostocker Straße  
Schachtstraße (bis 390 m westlich der Jahn-  
straße)  
Schillerstraße  
Schulstraße (bis hinter Am Kirchhof)  
Schwerdtmannstraße  
Schweriner Straße  
Seilerstraße  
Sophienstraße  
Sperberweg  
St. Annen (bis einschl. Einmündung Körse-  
straße ausschl. Nr. 1, 1a, 3, 31, 33, 35, 63   
und 67)  
Staatsrat-Lorenz-Straße  
Stegmannstraße  
Stettiner Straße  
Stockfeldstraße  
Stormstraße  
Striegauer Weg  
Teichstraße  
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Straßenverzeichnis   
für die Straßenreinigung in der Stadt Stadthagen   
   
b.) Reinigungsklasse II   
   
Am Kirchhof (bis Schulstraße) X  
Am Viehmarkt X  
Bahnhofstraße X  
Echternstraße (von Nr. 14 bis Nr. 19 und von X  
Nr. 21 bis Nr. 26)   
Enzer Straße (Bahnhofstraße bis Kreuzung X  
Garten-/Seilerstraße)   
Klosterstraße (ausschl. Nr. 1, 44 und 45) X  
Krumme Straße X  
Marktstraße (ausschl. Fußgängerzone) X  
Niedernstraße (von Nr. 13 bis Nr. 28 und von X  
Nr. 30 bis Nr. 43)   
Oberntorstraße X  
Vornhäger Straße (Ortsmitte bis Julianenbrücke) X  
Querstraße (ausschl. Fußgängerzone) X  
   
   
Reinigungsklasse III    
Fußgängerzone   
   
Am Markt X  
Echternstraße (von Nr. 1 bis Nr. 12 und X  
von Nr. 27 bis Nr. 41)   
Klosterstraße (Nr. 1, 44 und 45) X  
Marktstraße (Nr. 1, 7 und 8) X  
Niedernstraße (von Nr. 1 bis Nr. 12 und von X  
Nr. 44 bis Nr. 50)   
Obernstraße X  
Querstraße (Nr. 8, 9 und 12) X  
Rathauspassage X  

   
   
Bei den mit einem X versehenen Straßen wird die Verschmutzung überwiegend von dem  
Durchgangsverkehr, bei der Fußgängerzone, Marktplatz und Rathauspassage durch die 
starke Öffentlichkeitsnutzung, verursacht. Die Reinigungsgebühr ist bei diesen Straßen 
nach der nächstniedrigen Reinigungsklasse zu erheben. 
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Straßenverzeichnis  

für die Straßenreinigung in der Stadt Stadthagen  

  

Verkehrsberuhigte Straßen in der Kernstadt  

  
Amselweg Krähenweg 

Am Krummen Bach  Landsbergstraße 

Am Nordwall Loccumer Straße (Bahnhofstraße  
Am Obstanger (Teilstück) bis Gartenstraße) 
Am Ziegeleiteich Mirabilisweg 

Bergstraße (Teilstrecke) Peitmannstraße 

Dammannstraße Poststraße 

Elsternweg Reinekingstraße 

Fasanenweg (Teilstrecke) Schweidnitzer Straße 

Gerbergasse Steinweg 

Hagenstraße (Teilstrecke) Tonweg 

Hauberweg Vogelsangweg 

Houpeweg Weberwinkel 

Im Gartenhof Zaretzkystraße 

Kirschweg   

  

  

  

Gossen in der Kernstadt  

  

Hohe Gosse  

(Einmündung Obernstraße zwischen den Häusern Nr. 50 und 51) 
Quergasse  

(Einmündung Enge Straße zwischen dem Haus Nr. 6 und der reformierten Kirche) 

Verbindungsstraße zwischen Obern- und Enge Straße 

(Einmündung Obernstraße zwischen den Häusern Nr. 17 und 18) 

Verbindungsstraße von der Niedernstraße zur Schulstraße 

(Einmündung  Niedernstraße zwischen den Häusern Nr. 9 und 10) 

Verbindungsstraße von der Niedernstraße zur Schulstraße 

(Einmündung Niedernstraße zwischen den Häusern Nr. 15 und 16) 

Verbindungsstraße von der Niedernstraße zur Schulstraße 

(Einmündung Niedernstraße zwischen den Häusern Nr. 21 und 23) 

Verbindungsweg von der Seilerstraße zum Lerchenweg 

(Einmündung Seilerstraße zwischen den Häusern Nr. 41 und 43) 
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Straßenverzeichnis  

für die Straßenreinigung in der Stadt Stadthagen  

  

Ortschaften bzw. Ortsteile  

  

Ortschaft Brandenburg  

 verkehrsberuhigte Straßen 
Bogenstraße Osterbreite 

Brandenburger Straße (außer Nr. 1)  

Dammweg  

Niedernwöhrener Straße  

Nordsehler Straße  

Sackstraße  

Winkelstraße  

  

Ortschaft Enzen/Hobbensen  

 verkehrsberuhigte Straßen 
An der Bergehalde Bäckerstraße 

Dorfstraße Schusterstraße 

Enzerstockstraße Stellmacherstraße 

Enzer Straße (Nr. 186, 188 und 190)  

Hobbenser Straße  

Helpser Straße  

Im Bruch  

Im Mühlenwinkel  

In der Ecke  

In der Horst  

Langewiesenstraße  

Lüdersenkamp  

Meerbecker Straße  

Nienstädter Straße  

Obere Kreuzbreite  

Schieferkamp  

Sportplatzstraße  

Stadthäger Straße  

Stemmer Straße  

Stockkamp  

Stuckbreite  
Untere Kreuzbreite  

Wahlmanns Tor  

  
Ortsteil Habichhorst-Blyinghausen  
 verkehrsberuhigte Straßen 
An den Gärten Im Knick 

Am Rusch  

Blyinghausen  

Habichhorster Straße (Teilstück)  
Rodenberger Straße  
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Ortschaft Krebshagen  
 verkehrsberuhigte Straßen 
Am Teilland Am Körsebach 

Bei der Mühle  

Bergstraße  

Flothbachring  

Kampstraße  

Kreisstraße (Teilstück)  

Triftstraße  

Westernkampstraße  

  
Ortschaft Wendthagen-Ehlen  
 verkehrsberuhigte Straßen 
Am Düsternbusch Eichentwegte 

Am Hang An der Schmiede 

Am Michaelishof Lärchenbrink 

Am Mühlenbach  
Am Schleplingsbach  
Bachstraße  
Bleekstraße  
Brandshofer Weg  
Brinkstraße  
Damenstraße  
Ehler Kamp  
Ehler Straße  
Grenzweg  
Grundstraße  
Haberkampstraße  
Hauptstraße  
Helsenstraße  
Höltjebrink  
Kohlenweg  
Kreisstraße (Teilstück)  
Schaumburger Weg  
Tannenweg  
Uhlenbruch  
Wendthöhe  
Ziegenbrink  
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Ortschaft Reinsen Ortschaft Probsthagen 

  

An der Bergkette Am Bahnbrink 

Buldweg Am Schäferhof 

Heidbrink Lüdersfelder Straße 

Heuerßer Straße Kloppenburg 

Im Winkel Köllingskamp 

Reinebuld Kümmelkamp 

Ringstraße  
Zum Großen Karl  

  

Ortsteil Bruchhof Ortschaft Hörkamp-Langenbruch 

  

Am Georgschacht Am Bramort 

Bückeburger Straße Am Bückeberg (Teilstück) 
Bruchhof Am Vogelherd 

Körsenkamp Flothbachring 

 Försterkamp 

 Kreisstraße (Teilstück) 
 Im Waldwinkel 

 Wormstaler Weg 

  

Ortschaft Obernwöhren  

  
Am Bückeberg (Teilstück)  
An der Bornau  
An der Mente  
Bernerskamp  
Fudestraße  
Habrihausen  
Im Alten Felde  
Im Bergholz  
Im Ellernkamp  
Waldstraße  
 


